
 
 

 

Mitarbeiter mit Verwaltungs- und Back-
office-Tätigkeiten betraut. In mehreren 
Remote-Cities wurde jeweils ein Be-
triebsrat gewählt, deren Wahl die Ar-
beitgeberin angefochten hat. Die jewei-
ligen LAG bestätigten dies. (vgl. Presse-
mitteilung des BAG vom 28.01.2026) 

Entscheidung 

So nunmehr auch das BAG (vgl. seine 
Pressemitteilung a.a.O.): Zwar genüge 
für das Vorliegen eines betriebsratsfä-
higen Betriebsteils ein Mindestmaß an 
organisatorischer Selbstständigkeit ge-
genüber dem Hauptbetrieb. Dies gelte 
auch, wenn die Arbeitsverhältnisse im 
Wesentlichen „digital“ mit Hilfe einer 
App gesteuert würden. Dies war vorlie-
gend aber nicht der Fall. Die bloße Zu-
sammenfassung zu einem Liefergebiet 
mit eigenem Dienstplan sei hierfür 
nicht ausreichend. Den Remote-Cities 
fehle ein Mindestmaß organisatori-
scher Selbstständigkeit, welches sich 
nicht allein durch die dort beschäftig-
ten Auslieferungsfahrer als Interessen-
gemeinschaft vermitteln ließe. 

BAG v. 28.01.2026, 7 ABR 23/24 

Dass Crowdworker Arbeitnehmer ein-
schließlich aller individueller Arbeit-
nehmerrechte vom Kündigungsschutz 
bis zum Urlaub sein können, ist be-
kannt. Aber wie sieht es auf kollektiver 
Ebene mit Betriebsräten aus? Aufgrund 
der entgrenzten Organisationsformen 
der Plattformökonomie erschien ein 
unüberschaubarer Flickenteppich an 
Betriebsräten jedenfalls nicht undenk-
bar. Dem hat das BAG vorgestern nun-
mehr erste Grenzen aufgezeigt. 

Sachverhalt  

Die Arbeitgeberin bot plattformbasierte 
Dienstleistungen an, wobei neben dem 
am Unternehmenssitz angesiedelten 
Personalbereich bundesweit sog. 
„Hub-Cities“ (Hauptumschlagbasen) 
und sog. „Remote-Cities“ (Lieferge-
biete) bestanden. In den Remote-Ci-
ties wurden ausschließlich Ausliefe-
rungsfahrer, die überwiegend mittels 
einer App mit der Arbeitgeberin kom-
munizieren, beschäftigt. In den Hub-
Cities wurden darüber hinaus 

Praxishinweise 

Auf Basis der bekannten Parameter des 
Betriebsbegriffs ist die Entscheidung 
nur konsequent. Entscheidend ist stets 
das Bestehen einer „organisatorischen 
Einheit“ mit einem einheitlichen „Lei-
tungsapparat“ vor allem in personellen 
Angelegenheiten. Hieran wird es bei 
den meisten entgrenzten Organisati-
onsformen – gerade in der Plattfor-
mökonomie – fehlen. Aber auch hier gilt 
– genauso wie bei der Statusfrage eines 
Crowdworkers – dies alles bleibt stets 
eine Frage des jeweiligen Einzelfalls.  
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